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Landesbund für Vogelschutz 

in Bayern e.V. (LBV) 

Verband für Arten- und  

Biotopschutz 

Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer  

Sitz: Hilpoltstein 

Gemeinnütziger, nach §63 BNatschG    

anerkannter Naturschutzverband  

Amtsgericht Nürnberg 

VR 20103 

USt-Nr.: DE 188861816 

(§27a Umsatzsteuergesetz)

Sparkasse Mindelheim-Lindau-Mem-

mingen 

IBAN: DE40 7315 0000 0430 1113 28 

BIC: BYLADEM1MLM 

Bebauungsplan E11 "Bleiche" Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. Der Landesbund für Vogelschutz in Bay-

ern e. V. (LBV), Verband für Arten- und Biotopschutz nimmt im Rahmen seines satzungs-

gemäßen Aufgabenbereiches (Arten- und Biotopschutz) zu o. g. Verfahren wie folgt Stel-

lung: 

Fledermäuse 

In den Unterlagen ist formuliert, dass Bestandsgebäude abgerissen werden sollen, die 

vorher auf Fledermausvorkommen untersucht werden. Sollten Fledermäuse festgestellt 

werden sind CEF-Maßnahmen notwendig, die bereits jetzt in die Planung aufgenommen 

werden müssen. Es ist nicht ausreichend lediglich Vermeidungsmaßnahmen zu formu-

lieren.  

Zauneidechse 

Gemäß fanden keine Erfassungen statt, obwohl in 750m südlich des Geltungsbereiches 

mehrere ASK Fundpunkte zu dieser Art vorliegen. Für diese FFH-Art ist eine fundierte Er-

fassung mit mind. 6 Durchgänge im Zeitraum Mai bis Juni und August bis September 

durchzuführen, um negative Auswirkungen auf diese Art ausschließen zu können bzw. 

ggf. sind CEF-Maßnahmen erforderlich. Es ist nicht ausreichend lediglich Vermeidungs-

maßnahmen zu formulieren.  
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Amphibien 

Wie aus den Planungsunterlagen ersichtlich wird eine lokal bedeutsame Wanderroute 

(Zählungen von BUND Stand 2019 780 Individuen) von Amphibien teilweise überbaut 

bzw. versiegelt. Entsprechende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie ein 5-

jähriges Monitoring sind geplant.   

 

Fazit 

Die Planungsunterlagen sind hinsichtlich der formulierten Aspekte zu Fledermäusen 

und Zauneidechse zu ergänzen. Bevor nicht sichergestellt ist, dass die Ausgleichsmaß-

nahme von den Amphibien dauerhaft angenommen wurde, ist eine Bebauung aktuell 

nicht möglich. Eine Genehmigung des o. g. Bebauungsplanes vor Beendigung des Am-

phibien Monitoring lehnt der LBV entschieden ab.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Brigitte Kraft 
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